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MBSA - Business- und Service-Vertrag  (Mantelvertrag)

Optimized for Enterprise
(Windows 8 laptops , notebooks, and 

phones)

 Grundlage ist Basis Standard MBSA 20201Agr(Oct2019) – Änderungen sind im MBSA inkludiert (CTM)
 Wirksamkeitsdatum: Dieser Vertrag gilt für alle ab seinem Inkrafttreten abgeschlossenen Ergänzenden 

Verträge
 1. Definitionen: „Berechtigte Einrichtung“ ist jede Einrichtung, die die Definition von „Berechtigte 

Einrichtung“ gemäß der Anlage A zu diesem Vertrag (Öffnungsklausel) erfüllt. 
 3. Vertraulichkeit Spezielle Regelungen
 c. (ii) Strenges "Need-to-know" - Prinzip

 Inkl.  Cloud-Regelungen 
 4. Datenschutz und Einhaltung der Gesetzte

 7. Haftungsbeschränkung
 8. Nachprüfung angepasste Regelung für BMI Kunden
 10. Technische NoSpy-Klausel
 11. Sonstiges
 g. Anwendbares Recht: unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 
 h. Streitbeilegung: Gerichtsstand Berlin, Bundesrepublik Deutschland. 

 12. Informationen durch Microsoft 
 Ö F F N U N G S K L A U S E L (MBSA - Anlage A)



MBSA - Business- und Service-Vertrag  (Mantelvertrag) 
Anlage A - Öffnungsklausel

Optimized for Enterprise
(Windows 8 laptops , notebooks, and 

phones)

Berechtigte Einrichtungen





Prozess des Lizenzerwerbs - generell Indirektes 
Vertriebsmodell

Licensing 
Solution Partner 



Enterprise Agreement - BMI
Konzernvertrag (Enterprise Agreement) 

Programmatische Bestimmungen des EA inkl. abweichende Sonderregelungen Beitritt – Anlage 1 
→ bereits vereinbart mit dem BMI

• Plattform Konditionen 7360712: Bestehend aus CAL Suite, Betriebssystem, Office Pro Plus oder Office 
Standard. Kunde hat über die ganze Plattform standardisiert

• Komponenten Konditionen 8458772 : Kunde hat nur einzelne Komponenten der Plattform.

Laufzeit Konzernvertrag:
• Dieser Vertrag läuft zunächst für drei (3) Jahre. Der Kunde hat das Recht, ihn um ein (1) 

weiteres Jahr zu verlängern. Hinweis für den Kunden bei Verlängerung: Microsoft kann 
bestimmte Onlinedienste geändert oder eingestellt haben, wie in den Bestimmungen für 

Onlinedienste beschrieben.



BMI MBSA - Konzernvertrag– Konzernbeitritte (EA und SCE)

Microsoft Business & 
Service Agreement

(Mantelvertrag)

Konzernvertrag 
(Enterprise Agreement)

Konzernbeitritt -
Standard

Allgemeine Geschäftsbedingungen inkl. der 
Änderungen/Anpassungen/Ergänzungen für Kunden der öffentlichen 

Verwaltung (BMI) 

Programmatische Bestimmungen des Enterprise Agreement inkl. Anlage 1 
(Sonderregelungen der Beitritte) in Bezug auf 

Änderungen/Anpassungen/Ergänzungen 
für Kunden der öffentlichen Verwaltung (BMI) 

Server und Cloud Beitritt 
(SCE) - Standard

Vereinbarungen zum
Servicelevel für 

Microsoft-Onlinedienste

Nachtrag zum Datenschutz für 
Microsoft-Onlinedienste (Data 
Protection Addendum, DPA)

Produkt-
bestimmungen

 (PT)

EA20201Enr(Ind)(E
A)EU-EFTA(GER)(Oc

SCE20201Enr(Ind)(
A)EU-EFTA(GER)(O

https://www.microsoft.com/licensing/terms/de-DE/welcome/welcomepage
https://www.microsoft.com/licensing/terms/de-DE/welcome/welcomepage
https://www.microsoft.com/licensing/terms/de-DE/welcome/welcomepage
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		Konzernbeitrittsnummer

Von Microsoft auszufüllen

		     

		Nummer des früheren Beitritts

Vom Handelspartner auszufüllen

		     







		Dieser Beitritt muss für seine Wirksamkeit an ein Formblatt für Unterschriften angefügt werden.





Dieser Microsoft-Konzernbeitritt wird am Wirksamkeitsdatum zwischen den auf dem Formblatt für Unterschriften angegebenen Parteien geschlossen. Das Beitrittsunternehmen sichert zu und gewährleistet, dass es derselbe Kunde ist, der den auf dem Formblatt für Unterschriften genannten Konzernvertrag („Konzernvertrag“) geschlossen hat, bzw. ein Verbundenes Unternehmen dieses Kunden.

Dieser Beitritt besteht aus: (1) diesem Vertrag, (2) den Bestimmungen des auf dem Formblatt für Unterschriften angegebenen Konzernvertrags, (3) entweder den Bestimmungen des Microsoft Business-Vertrags oder des Microsoft Business- und Service-Vertrags („Rahmenvertrag“), der auf dem Formblatt für Unterschriften angegeben ist, (4) dem Formblatt zur Produktauswahl, (5) den Produktbestimmungen, (6) den Bestimmungen für Onlinedienste, (7) Formblättern für zusätzliche Kontaktpersonen, Formblättern für Frühere Beitritte/Verträge oder sonstigen Formblättern, die möglicherweise benötigt werden, (8) den Ergänzenden Bestimmungen zu Onlinediensten, wenn es sich beim Rahmenvertrag des Kunden um eine Version von 2009 oder eine frühere Version handelt und das Beitrittsunternehmen Onlinedienste bestellt, und (9) den unter diesem Beitritt eingereichten Bestellungen. Dieser Beitritt kann nur unter einem Konzernvertrag von 2011 oder einem späteren Konzernvertrag abgeschlossen werden. Durch Abschluss dieses Beitritts erklärt sich das Beitrittsunternehmen damit einverstanden, durch die Bestimmungen des Konzernvertrags und des Rahmenvertrags gebunden zu sein.

Wirksamkeitsdatum. Wenn das Beitrittsunternehmen Software Assurance oder Abonnementlizenzen eines oder mehrerer früherer Beitritte oder Verträge verlängert, ist das Wirksamkeitsdatum der Tag, nach dem der erste frühere Beitritt oder Vertrag abläuft oder endet. Wenn der Beitritt verlängert wird, dann ist das Wirksamkeitsdatum des Verlängerungszeitraums der Tag nach dem Datum des Ablaufs der anfänglichen Laufzeit. Andernfalls ist das Wirksamkeitsdatum das Datum, an dem Microsoft diesen Beitritt annimmt. Jede Bezugnahme auf „Jahrestag“ bezieht sich auf den Jahrestag des Wirksamkeitsdatums der jeweiligen anfänglichen Laufzeit bzw. des jeweiligen Verlängerungszeitraums für jedes Jahr, in dem dieser Beitritt wirksam ist.

Laufzeit. Die anfängliche Laufzeit dieses Beitritts läuft am letzten Tag des Monats, 36 volle Kalendermonate nach dem Wirksamkeitsdatum der anfänglichen Laufzeit ab. Der Verlängerungszeitraum läuft 36 volle Kalendermonate nach dem Wirksamkeitsdatum des Verlängerungszeitraums ab. Verweise in diesem Beitritt auf „Tag“ bedeuten ein Kalendertag.

Frühere Beitritte. Bei einer Verlängerung von Software Assurance oder Abonnementlizenzen aus einem anderen Beitritt oder Vertrag muss die Nummer des früheren Beitritts oder Vertrags in den jeweiligen Kästchen oben angegeben werden. Bei Verlängerung von mehreren Beitritten oder Verträgen oder der Übertragung von Software Assurance- oder MSDN-Details muss das Formblatt für Frühere Beitritte/Verträge verwendet werden.

Bestimmungen

1. Definitionen.

Für in diesem Beitritt verwendete Begriffe, die hierin nicht definiert sind, gilt die Definition, die im Konzernvertrag und im Rahmenvertrag für sie festgelegt wurde. Die nachfolgenden Definitionen gelten ebenfalls:

„Zusätzliches Produkt“ ist ein Produkt, das in den Produktbestimmungen als solches aufgeführt ist und vom Beitrittsunternehmen unter diesem Beitritt ausgewählt wird.

„Konzern-Onlinedienst“ ist jeder Onlinedienst, der in den Produktbestimmungen als Konzern-Onlinedienst bezeichnet wird und vom Beitrittsunternehmen unter diesem Beitritt ausgewählt wird. Sofern nicht anders angegeben, werden Konzern-Onlinedienste als Onlinedienste behandelt.

„Konzernprodukt“ ist ein Desktopplattform-Produkt, das Microsoft in den Produktbestimmungen als Konzernprodukt bezeichnet und das vom Beitrittsunternehmen unter diesem Beitritt ausgewählt wird. Konzernprodukte müssen im Rahmen dieses Programms für alle Qualifizierten Geräte und Qualifizierten Nutzer auf konzernweiter Basis lizenziert werden.

„Ablaufdatum“ ist das Datum, an dem der Beitritt abläuft.

„Industry Devices“ (auch Line-of-Business-Geräte genannt) sind alle Geräte, die (1) in der bereitgestellten Konfiguration nicht als allgemein verwendbares Computergerät (z. B. PC), als Multifunktionsserver oder als wirtschaftlich rentabler Ersatz für eines dieser Systeme verwendet werden können sowie (2) nur ein branchen- oder aufgabenspezifisches Softwareprogramm (z. B. ein Computer-Aided-Design-Programm, das von einem Architekten verwendet wird, oder ein Programm für den Einsatz am Verkaufsort) („Branchenprogramm“) einsetzen. Das Gerät kann Features und Funktionen umfassen, die aus MicrosoftSoftware oder der Software Dritter abgeleitet sind. Falls das Gerät Desktop-Funktionen (z. B. EMail, Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Datenbankfunktionen, Netzwerk- oder Internetbrowsen, Terminplanung oder private Finanzanwendungen) ausführt, gilt für diese Desktop-Funktionen Folgendes: (1) Sie dürfen nur zur Unterstützung der Funktionalität des Branchenprogramms dienen und (2) müssen technisch in das Branchenprogramm integriert sein oder über technisch umgesetzte Richtlinien oder eine Architektur verfügen, durch die ihr Betrieb nur in Verbindung mit der Funktionalität des Branchenprogramms möglich ist.

„Verwaltetes Gerät“ ist ein Gerät, auf dem ein Verbundenes Unternehmen im Konzern eine oder mehrere Betriebssystemumgebungen direkt oder indirekt kontrolliert. Beispiele für Verwaltete Geräte sind in den Produktbestimmungen zu finden.

„Qualifizierte Geräte“ sind Geräte, die von oder zu Gunsten des Konzerns des Beitrittsunternehmens genutzt werden und bei denen es sich um Folgendes handelt: (1) einen Desktop-PC, einen tragbaren Computer, eine Arbeitsstation oder ein ähnliches Gerät, das in der Lage ist, Windows Professional lokal (in einer physischen oder virtuellen Betriebssystemumgebung) auszuführen, oder (2) ein Gerät, mit dem auf eine virtuelle Desktop-Infrastruktur („VDI“) zugegriffen wird. Der Begriff „Qualifizierte Geräte“ umfasst jedoch keine Geräte, die: (1) als Server bestimmt sind und nicht als Personal Computer genutzt werden, (2) ein Industry Device oder (3) kein verwaltetes Gerät sind. Nach seiner Wahl ist das Beitrittsunternehmen berechtigt, jedes oben ausgeschlossene Gerät (z. B. ein Industry Device), das von oder zu Gunsten des Konzerns des Beitrittsunternehmens genutzt wird, als Qualifiziertes Gerät für alle oder eine Untermenge von Konzernprodukten oder Onlinediensten zu bestimmen, die das Beitrittsunternehmen ausgewählt hat.

„Qualifizierter Nutzer“ ist eine Person (z. B. Mitarbeiter, Berater, Leiharbeitnehmer), die: (1) ein Nutzer eines Qualifizierten Geräts ist oder (2) auf Serversoftware, für die eine Client-Zugriffslizenz für Konzernprodukte erforderlich ist, oder auf Konzern-Onlinedienste zugreift. Hierzu gehören nicht Personen, die ausschließlich unter einer Lizenz, die in den Produktbestimmungen in den Ausnahmen Qualifizierter Nutzer aufgeführt ist, auf Serversoftware oder Onlinedienste zugreifen.

„Handelspartner“ ist eine Gesellschaft, die von Microsoft autorisiert wurde, Lizenzen unter diesem Programm zu verkaufen, und von einem Beitrittsunternehmen damit betraut wird, dieses vor und nach einer Transaktion im Zusammenhang mit diesem Vertrag zu unterstützen.

„Reservierte Lizenz“ ist für einen Onlinedienst, der in den Produktbestimmungen als für ein True Up berechtigt angegeben ist, die Lizenz, die vom Beitrittsunternehmen vor der Verwendung reserviert wurde und für die Microsoft den Onlinedienst zur Aktivierung bereitstellt.

„Software“ sind lizenzierte Kopien von Microsoft-Software, die in den Produktbestimmungen aufgeführt ist. Software beinhaltet keine Onlinedienste oder Arbeitsergebnisse; Software kann jedoch Bestandteil eines Onlinedienstes sein.

„Nutzungsrechte“ bezeichnet in Bezug auf ein Lizenzprogramm die Nutzungsrechte oder Nutzungsbestimmungen für jedes Produkt und jede Version, die für dieses Lizenzprogramm auf der Volumenlizenzierungswebsite veröffentlicht und von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Die Nutzungsrechte umfassen produktspezifische Lizenzbestimmungen, Lizenzmodellbestimmungen, Allgemeine Lizenzbestimmungen, Datenschutzbestimmungen und sonstige rechtliche Bestimmungen. Die Nutzungsrechte haben Vorrang vor jeglichen (auf dem Bildschirm angezeigten oder anderweitig bereitgestellten) Endbenutzer-Lizenzverträgen, die im Lieferumfang eines Produktes enthalten sind.

2. Bestellbedingungen.

a. Mindestbestellanforderungen. Der Konzern des Beitrittsunternehmens muss über mindestens 500 Qualifizierte Nutzer oder Qualifizierte Geräte verfügen. Die Anfangsbestellung muss für mindestens 500 Lizenzen in einem einzigen Produktpool für Konzernprodukte oder Konzern-Onlinedienste erfolgen.

0. Konzernverpflichtung. Das Beitrittsunternehmen muss für jedes bestellte Konzernprodukt ausreichend Lizenzen aus dem Produktpool bestellen, um alle Qualifizierten Nutzer und/oder alle Qualifizierten Geräte abzudecken. Das Beitrittsunternehmen kann sich dafür entscheiden, Konzernprodukte und Konzern-Onlinedienste innerhalb eines Produktpools zu vermischen, sofern alle nicht von einer Lizenz abgedeckten Qualifizierten Geräte nur von Nutzern verwendet werden, die von einer Nutzerlizenz abgedeckt sind.

(i) Nur Konzern-Onlinedienste. Wenn kein Konzernprodukt bestellt wird, muss das Beitrittsunternehmen lediglich mindestens 500 Abonnementlizenzen für Konzern-Onlinedienste aufrechterhalten.

b. Zusätzliche Produkte. Wenn die oben genannten Mindestbestellanforderungen erfüllt sind, ist das Beitrittsunternehmen berechtigt, Zusätzliche Produkte und Services zu bestellen.

c. Produktbenutzungsrechte für Konzernprodukte. Für Konzernprodukte gilt Folgendes: Wenn die Nutzungsrechte einer neuen Produktversion strenger sind als die für die Version, die zu Beginn der jeweiligen anfänglichen Laufzeit oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums des Beitritts aktuell waren, gelten diese strengeren Nutzungsrechte nicht für die Nutzung dieses Produktes durch das Beitrittsunternehmen während dieser Laufzeit.

d. Nutzungsland. Das Beitrittsunternehmen muss bei der Anfangsbestellung und bei sämtlichen zusätzlichen Bestellungen die Länder angeben, in denen die Lizenzen genutzt werden.

e. Handelspartner. Bestellungen müssen bei einem zugelassenen Handelspartner eingereicht werden, der diese dann Microsoft übermittelt. Der Handelspartner und das Beitrittsunternehmen vereinbaren die Preise und die Zahlungsbestimmungen untereinander, und Microsoft stellt dem Handelspartner auf der Grundlage dieser Bestimmungen eine Rechnung aus. Handelspartner und andere Dritte haben keine Vollmacht, Microsoft zu binden oder der Microsoft-Gesellschaft, die diesen Beitritt abgeschlossen hat, eine Verpflichtung oder Haftung aufzuerlegen.

f. Hinzufügen von Produkten.

(i) Hinzufügen neuer Produkte, die nicht zuvor bestellt wurden. Neue Konzernprodukte oder Konzern-Onlinedienste können jederzeit durch Kontaktieren eines Microsoft-Kundenbetreuers oder Handelspartners hinzugefügt werden. Neue Zusätzliche Produkte, bei denen es sich nicht um Onlinedienste handelt, können genutzt werden, wenn eine Bestellung in dem Monat eingereicht wird, in dem das Produkt erstmals genutzt wird. Für Zusätzliche Produkte, bei denen es sich um Onlinedienste handelt, ist vor der Nutzung eine Anfangsbestellung für den Onlinedienst erforderlich.

(ii) Hinzufügen von Lizenzen für zuvor bestellte Produkte. Zusätzliche Lizenzen für zuvor bestellte Produkte, bei denen es sich nicht um Onlinedienste handelt, können jederzeit hinzugefügt werden, sie müssen jedoch in die nächste jährliche True Up-Bestellung eingebunden werden. Zusätzliche Lizenzen für Onlinedienste müssen vor Nutzung bestellt werden, sofern die Onlinedienste nicht (1) in den Produktbestimmungen als für ein True Up berechtigt angegeben sind oder (2) als Bestandteil anderer Lizenzen enthalten sind.

g. True-up-Anforderungen. Das Beitrittsunternehmen muss eine jährliche True Up-Bestellung einreichen, in der die Änderungen seit der Anfangsbestellung oder der letzten True Up-Bestellung berücksichtigt sind. Wurden keine Änderungen vorgenommen, muss anstelle einer True-up-Bestellung ein Konzern-Update eingereicht werden.

(i) Konzernprodukte. Bei Konzernprodukten muss das Beitrittsunternehmen die Anzahl von Qualifizierten Geräten und Qualifizierten Nutzern (bei Bestellung von nutzerbasierten Lizenzen) zum Zeitpunkt der Aufgabe der True Up-Bestellung bestimmen und zusätzliche Lizenzen für alle Qualifizierten Geräte und Qualifizierten Nutzer bestellen, die nicht bereits von vorhandenen Lizenzen gedeckt sind, einschließlich jeglicher Konzern-Onlinedienste.

(ii) Zusätzliche Produkte. Für Zusätzliche Produkte, die bereits zuvor für diesen Beitritt bestellt wurden, müssen Beitrittsunternehmen die maximale Anzahl der Zusätzlichen Produkte, die seit der letzten Anfangsbestellung, der letzten True Up-Bestellung oder dem letzten Jahrestag genutzt wurden, bestimmen und eine True Up-Bestellung einreichen, die der Erhöhung Rechnung trägt.

(iii) Onlinedienste. Bei Onlinediensten, aufgeführt in den Produktbestimmungen als für True-up geeignet, kann das Beitrittsunternehmen vor der Nutzung einen Reservierungsauftrag für zusätzliche Lizenzen erteilen und die Zahlung kann bis zur nächsten True-up-Bestellung verschoben werden. Microsoft stellt dem Beitrittsunternehmen und seinem Handelspartner eine Aufstellung über Reservierte Lizenzen, die bestellt, aber noch nicht in Rechnung gestellt wurden, bereit. Reservierte Lizenzen werden rückwirkend zu dem Monat, in dem sie zur Nutzung bestellt wurden, in Rechnung gestellt.

(iv) Reduzierung der Anzahl von Abonnementlizenzen. Das Beitrittsunternehmen ist berechtigt, die Anzahl der Abonnementlizenzen am Jahrestag des Beitritts auf Prognosebasis wie folgt zu reduzieren, sofern in den Produktbestimmungen zugelassen:

1) Bei Abonnementlizenzen, die Teil eines konzernweiten Erwerbs sind, kann die Anzahl an Lizenzen reduziert werden, wenn die Gesamtanzahl an Lizenzen und Software Assurance für eine jeweilige Gruppe die Anzahl Qualifizierter Geräte oder Qualifizierter Nutzer übersteigt (bei Bestellung von nutzerbasierten Lizenzen), die auf dem Formblatt zur Produktauswahl angegeben wurden, und zusätzliche Qualifizierte Geräte und Qualifizierte Nutzer umfasst, die in vorangegangenen True Up-Bestellungen hinzugefügt wurden. Step Up-Lizenzen und Add-On-Abonnementlizenzen werden für diese Gesamtzahl nicht berücksichtigt.

2) Bei Konzern-Onlinediensten in einem Produktpool, die nicht Teil eines konzernweiten Erwerbs sind, kann die Anzahl der Lizenzen reduziert werden, solange die Mindestanforderungen für die Anfangsbestellung weiterhin erfüllt werden.

3) Bei Zusätzlichen Produkten, die als Abonnementlizenzen verfügbar sind, ist das Beitrittsunternehmen zur Reduzierung der Lizenzen berechtigt. Wenn die Lizenzanzahl auf Null reduziert wird, wird die Nutzung der jeweiligen Abonnementlizenz durch das Beitrittsunternehmen gekündigt.

Rechnungen werden am Jahrestag des Beitritts der True Up-Bestellung um Reduzierungen der Anzahl von Abonnementlizenzen angepasst und sind ab diesem Datum wirksam.

(v) Konzern-Update. Anstelle einer True Up-Bestellung muss ein Konzern-Update eingereicht werden, wenn sich im Konzern des Beitrittsunternehmens seit der Anfangsbestellung oder der letzten True Up-Bestellung: (1) die Anzahl der Qualifizierten Geräte und Qualifizierten Nutzer, die mit Konzernprodukten oder Konzern-Onlinediensten lizenziert sind, nicht geändert hat und (2) die Nutzung von Zusätzlichen Produkten nicht erhöht hat. Dieses Konzern-Update muss von einem bevollmächtigten Vertreter des Beitrittsunternehmens unterzeichnet werden.

(vi) True Up-Bestellzeitraum. Die True Up-Bestellung oder das Konzern-Update muss 60 bis 30 Tage vor dem jeweiligen Jahrestag des Beitritts bei Microsoft eingehen. Die True Up-Bestellung oder das Konzern-Update des dritten Jahres muss 30 Tage vor dem Ablaufdatum eingehen, und innerhalb dieser 30 Tage wird keine Lizenzreservierung entgegengenommen. Das Beitrittsunternehmen kann auch häufiger True Up-Bestellungen einreichen, um Steigerungen in der Produktnutzung entgegenzukommen, allerdings muss dann immer noch eine jährliche True Up-Bestellung oder ein Konzern-Update im Zeitraum der jährlichen Bestellung eingereicht werden.

(vii) Verspätete True Up-Bestellung. Geht die True Up-Bestellung oder das Konzern-Update bei Fälligkeit nicht ein, stellt Microsoft dem Handelspartner alle Reservierten Lizenzen in Rechnung, die nicht zuvor in Rechnung gestellt wurden, und Reduzierungen der Anzahl von Abonnementlizenzen können erst am folgenden Jahrestag des Beitritts (oder ggf. bei Verlängerung des Beitritts) gemeldet werden.

h. Step Up-Lizenzen. Bei Lizenzen, die unter diesem Beitritt zu einem Step Up berechtigt sind, ist das Beitrittsunternehmen berechtigt, wie folgt ein Step Up zu einer höheren Edition oder Suite durchzuführen:

(i) Bei Step Up-Lizenzen, die in einer Anfangsbestellung enthalten sind, darf das Beitrittsunternehmen dem True Up-Prozess entsprechend bestellen.

(ii) Wenn Step Up-Lizenzen nicht in einer Anfangsbestellung enthalten sind, darf das Beitrittsunternehmen ein Step Up zunächst dem Prozess entsprechend durchführen, der in der Ziffer mit der Überschrift „Hinzufügen neuer Produkte, die nicht zuvor bestellt wurden“ beschrieben ist, und geht dann bei zusätzlichen Step Up-Lizenzen nach dem Prozess für True Up-Bestellungen vor.

i. Schreibfehler. Microsoft darf Schreibfehler in diesem Beitritt und in allen zusammen mit oder im Rahmen dieses Beitritts eingereichten Dokumenten verbessern, indem das Beitrittsunternehmen per E-Mail benachrichtigt wird und angemessene Gelegenheit erhält, gegen die Korrektur Einspruch zu erheben. Zu Schreibfehlern gehören geringfügige Fehler sowie unbeabsichtigte Hinzufügungen und Auslassungen. Diese Klausel gilt nicht für wesentliche Bestimmungen wie Identität, Menge oder Preis eines bestellten Produktes.

j. Nachprüfung der Vertragserfüllung. Microsoft hat das Recht, die Einhaltung des Beitritts wie im Rahmenvertrag dargelegt nach eigenem Ermessen und auf eigene Kosten zu prüfen.

3. Preise.

a. Preislevel. Jedes Produkt ist, wie in den Produktbestimmungen aufgezeigt, einem Produktpool zugewiesen. Preislevel (A, B, C oder D) werden für jeden Produktpool gesondert festgelegt. Preislevel für die jeweiligen Produktpools werden im Formblatt zur Produktauswahl aufgeführt.

b. Festlegung der Preise. Die Preise, die das Beitrittsunternehmen für jedes Produkt bzw. jeden Service zu zahlen hat, werden vom Handelspartner des Beitrittsunternehmens festgelegt. Mit Ausnahme von Onlinediensten, die in den Produktbestimmungen als von festen Preisen ausgenommen bezeichnet sind, werden die Preise von Microsoft für den Handelspartner für jedes bestellte Produkt bzw. jeden bestellten Service für die jeweilige anfängliche Laufzeit bzw. den jeweiligen Verlängerungszeitraum des Beitritts festgelegt, sofern das Beitrittsunternehmen in der gesamten Laufzeit für dasselbe Preislevel qualifiziert ist. Zu Beginn des Verlängerungszeitraums werden Preislevel und Preise von Microsoft für den Handelspartner neu bestimmt. Wenn sich das Beitrittsunternehmen während der jeweiligen anfänglichen Laufzeit oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums für ein anderes Preislevel qualifiziert, legt Microsoft nach eigenem Ermessen auf Anforderung des Beitrittsunternehmens oder auf eigene Initiative ein neues Preislevel für zukünftige neue Bestellungen fest. Änderungen beruhen auf den Preislevelregeln im Formblatt zur Produktauswahl.

4. Zahlungsbestimmungen.

Für die Anfangs- oder Verlängerungsbestellung kann das Beitrittsunternehmen entweder eine Vorauszahlung oder während der anwendbaren Laufzeit des Beitritts Ratenzahlungen leisten. Sofern eine einmalige Vorauszahlung gewählt wurde, stellt Microsoft dem Handelspartner des Beitrittsunternehmens nach Annahme des betreffenden Beitritts den vollständigen Betrag in Rechnung. Entscheidet sich das Beitrittsunternehmen für Ratenzahlungen, stellt Microsoft dem Handelspartner des Beitrittsunternehmens drei gleich hohe jährliche Raten in Rechnung, sofern nichts anderes angegeben ist. Die erste Rate wird bei der Annahme dieses Beitritts durch Microsoft in Rechnung gestellt, und die übrigen Raten werden an jedem nachfolgenden Jahrestag des Beitritts in Rechnung gestellt. Nachfolgende Bestellungen werden bei Annahme der Bestellung in Rechnung gestellt, und das Beitrittsunternehmen kann für Onlinedienste eine jährliche Bezahlung oder Bezahlung im Voraus wählen, während alle anderen Lizenzen im Voraus zu bezahlen sind.

5. Ende der Laufzeit des Beitritts und Kündigung.

a. Allgemeines. Am Ablaufdatum muss das Beitrittsunternehmen unverzüglich Lizenzen für Produkte, die es genutzt, für die es aber zuvor keine Bestellung abgegeben hat, bestellen und bezahlen, sofern in diesem Beitritt nichts anderes festgelegt ist.

b. Verlängerungsoption. Zum Ablaufdatum der anfänglichen Laufzeit kann das Beitrittsunternehmen Produkte und Dienste verlängern, indem es den Beitritt um eine zusätzliche Laufzeit von 36 Monaten verlängert oder einen neuen Beitritt unterzeichnet. Microsoft muss vor oder am Ablaufdatum ein Formblatt zur Verlängerung, ein Formblatt zur Produktauswahl und eine Verlängerungsbestellung erhalten. Microsoft wird eine Verlängerung nicht ohne triftigen Grund zurückweisen. Es ist möglich, dass Microsoft dieses Programm ändert, so dass es für den Kunden und seine Beitrittsunternehmen notwendig wird, bei Verlängerung neue Verträge und Beitritte abzuschließen.

c. Wenn sich das Beitrittsunternehmen gegen eine Verlängerung entscheidet.

(i) Software Assurance. Wenn sich das Beitrittsunternehmen entscheidet, Software Assurance für ein Produkt unter seinem Beitritt nicht zu verlängern, ist es dem Beitrittsunternehmen nicht gestattet, später Software Assurance zu bestellen, ohne zuvor eine neue Lizenz mit Software Assurance zu erwerben.

(ii) Onlinedienste, die zu einer Laufzeitverlängerung berechtigt sind. Für Onlinedienste, die in den Produktbestimmungen als zu einer Laufzeitverlängerung berechtigt angegeben sind, stehen am Ende der anfänglichen Laufzeit oder des Verlängerungszeitraums des Beitritts die folgenden Optionen zur Verfügung.

0. Laufzeitverlängerung. Wenn das Beitrittsunternehmen die Onlinedienste nicht vor dem Ablaufdatum verlängert, wird der Zugriff auf die Onlinedienste automatisch zu den Bestimmungen des Beitritts von Monat zu Monat um bis zu ein Jahr fortgesetzt („Laufzeitverlängerung“), sofern in den Produktbestimmungen nicht vorgesehen ist, dass die Onlinedienste bis zu ihrer Kündigung fortgesetzt werden. Für die ersten zwölf Monate der Laufzeitverlängerung werden die Onlinedienste jeden Monat zu dem dann aktuellen Preis für das Preislevel des Beitrittsunternehmens am Ablaufdatum in Rechnung gestellt, zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von 3 %. Ab dem ersten Tag des dreizehnten Monats der Laufzeitverlängerung werden die Onlinedienste, die bis zu Ihrer Kündigung fortgesetzt werden, zu dem dann aktuellen Preis für das Preislevel A in Rechnung gestellt, zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von 3 %. Wenn das Beitrittsunternehmen keine Laufzeitverlängerung wünscht, muss es spätestens 30 Tage vor dem Ablaufdatum einen Antrag bei Microsoft einreichen.

0. Kündigung während der Laufzeitverlängerung. Zu jedem Zeitpunkt während des ersten Jahres der Laufzeitverlängerung ist das Beitrittsunternehmen berechtigt, die Laufzeitverlängerung zu kündigen, indem es für jeden Onlinedienst eine Kündigung bei Microsoft einreicht. Anschließend sind beide Parteien berechtigt, die Laufzeitverlängerung zu kündigen, indem sie bei der jeweils anderen Partei für jeden Onlinedienst eine Kündigung einreichen. Die Kündigung ist am Ende des Monats wirksam, der 30 Tage nach Eingang oder Herausgabe der Kündigung bei Microsoft folgt.

(iii) Abonnementlizenzen und Onlinedienste ohne Laufzeitverlängerung. Wenn sich das Beitrittsunternehmen gegen eine Verlängerung entscheidet, sind die Lizenzen gekündigt und enden am Ablaufdatum. Alle zugehörigen Medien müssen deinstalliert und vernichtet werden, und der Konzern des Beitrittsunternehmens muss die Nutzung einstellen. Microsoft ist berechtigt, zur Nachprüfung dieser Vorschrift eine schriftliche Bestätigung anzufordern.

d. Kündigung aus wichtigem Grund. Jede Kündigung dieses Beitritts aus wichtigem Grund unterliegt der Ziffer mit der Überschrift „Kündigung aus wichtigem Grund“ des Vertrages.

e. Vorzeitige Kündigung. Wenn ein Beitrittsunternehmen seinen Beitritt infolge einer Vertragsverletzung von Microsoft kündigt oder wenn Microsoft diesen Beitritt kündigt, weil das Beitrittsunternehmen nicht mehr zu den Verbundenen Unternehmen des Kunden gehört, dann hat das Beitrittsunternehmen die folgenden Optionen in Bezug auf Lizenzen, mit Ausnahme von Abonnementlizenzen:

(i) das Beitrittsunternehmen hat die Möglichkeit, den ausstehenden geschuldeten Gesamtbetrag, einschließlich aller Raten, unverzüglich zu bezahlen, und erwirbt damit zeitlich unbeschränkte Rechte für alle Lizenzen, die es bestellt hat (für die neuesten Versionen von Produkten, die in einer anfänglichen Laufzeit oder in einem Verlängerungszeitraum unter Software Assurance bestellt wurden), oder

(ii) das Beitrittsunternehmen hat die Möglichkeit, nur die am Wirksamkeitsdatum der Kündigung fälligen Beträge zu bezahlen, und erwirbt damit zeitlich unbeschränkte Lizenzen (für die neuesten Versionen von Produkten, die in einer anfänglichen Laufzeit oder in einem Verlängerungszeitraum unter Software Assurance bestellt wurden) für (1) alle Kopien von Produkten, die vollständig bezahlt wurden, und (2) eine anteilige Anzahl von Kopien von bestellten Produkten, die bezahlt wurden.

Wenn im Falle von Abonnementlizenzen Microsoft eine Vertragsverletzung begeht oder einen Onlinedienst aus aufsichtsrechtlichen Gründen kündigt, stellt Microsoft dem Handelspartner eine Gutschrift über alle im Voraus für den Zeitraum nach der Kündigung bezahlten Beträge aus.

f. Softwareübertragung. Unbeschadet anderer Bestimmungen bezüglich Lizenzübertragungen untersagt keine der Bestimmungen dieses Beitritts die Übertragung von Software im gemäß anwendbarem Recht zulässigen Rahmen, sofern das Vertriebsrecht ausgeschöpft ist.


Details zum Beitritt

1. Konzern des Beitrittsunternehmens.

a. Geben Sie an, welche Verbundenen Unternehmen zum Konzern gehören (Pflichtfeld). Bei Verbundenen Unternehmen muss es sich um eigenständige juristische Personen oder Personengesellschaften handeln, nicht um Abteilungen oder Geschäftsbereiche.

Kreuzen Sie nur ein Kästchen in diesem Abschnitt an. Wenn kein Kästchen angekreuzt ist, geht Microsoft davon aus, dass der Konzern nur das Beitrittsunternehmen umfasst. Wenn mehr als ein Kästchen angekreuzt ist, geht Microsoft von der größten Anzahl Verbundener Unternehmen des Konzerns aus. 

|_|	Nur das Beitrittsunternehmen

|_|	Das Beitrittsunternehmen und alle Verbundenen Unternehmen

|_|	Das Beitrittsunternehmen und die folgenden Verbundenen Unternehmen (nur bestimmte Verbundene Unternehmen angeben, wenn der Konzern weniger als alle Verbundenen Unternehmen umfassen soll):

     

     

     

     

     

|_|	Das Beitrittsunternehmen und alle Verbundenen Unternehmen, wobei das/die folgende(n) Verbundene(n) Unternehmen ausgeschlossen ist/sind:

     

     

     

     

     

b. [bookmark: AFF10]Geben Sie an, ob alle neuen Verbundenen Unternehmen, die nach Beginn der Laufzeit dieses Beitritts erworben wurden, zum Konzern des Beitrittsunternehmens gehören sollen:  

2. Kontaktinformationen.

Jede Partei wird die andere schriftlich informieren, sofern sich eine der auf den nachfolgenden Kontaktinformationsseiten angegebenen Informationen ändert. Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Durch Angabe der Kontaktinformationen stimmt das Beitrittsunternehmen deren Verwendung zu Zwecken der Verwaltung dieses Beitritts durch Microsoft, ihre Verbundenen Unternehmen und andere Parteien, die bei der Verwaltung dieses Beitritts helfen, zu. Die in Verbindung mit diesem Beitritt bereitgestellten persönlichen Informationen werden in Übereinstimmung mit der unter https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter verfügbaren Datenschutzerklärung verwendet und geschützt.

a. Hauptkontaktperson. Diese Kontaktperson ist die Hauptkontaktperson für den Beitritt innerhalb des Konzerns des Beitrittsunternehmens. Diese Kontaktperson ist auch ein Online-Administrator für das Volumenlizenz-Servicecenter und kann anderen Personen Online-Zugriff gewähren. Die Hauptkontaktperson ist die Standardkontaktperson für alle Zwecke, es sei denn, es werden eigene Kontaktpersonen für bestimmte Zwecke angegeben.

[bookmark: CONPRI15]Name der Gesellschaft (muss Name der juristischen Person sein)*      

[bookmark: CONPRI16][bookmark: CONPRI17]Name der Kontaktperson: Vorname*       Nachname*      

[bookmark: CONPRI25]E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

[bookmark: CONPRI18]Straße*      

[bookmark: CONPRI19]Ort*      

[bookmark: CONPRI29]Postleitzahl*      

[bookmark: CONPRI21]Land/Region*      

[bookmark: CONPRI31]Telefon      

* bezeichnet Pflichtfelder

b. Kontaktperson für Mitteilungen und Online-Administrator. Diese Kontaktperson (1) erhält die vertraglichen Mitteilungen, (2) ist der Online-Administrator für das Volumenlizenz-Servicecenter und kann anderen Personen Online-Zugriff gewähren und (3) ist befugt, Reservierte Lizenzen für berechtigte Onlinedienste zu bestellen, einschließlich Hinzufügen oder Neuzuweisen von Lizenzen und Step Ups vor einer True Up-Bestellung.

|_|	Wie die Hauptkontaktperson (Standard, wenn unten keine Informationen angegeben sind, auch wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist)

[bookmark: CONNT71][bookmark: CONNT72]Name der Kontaktperson: Vorname*       Nachname*      

[bookmark: CONNT66]E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

[bookmark: CONNT73]Straße*      

[bookmark: CONNT67]Ort*      

[bookmark: CONNT69]Postleitzahl*      

[bookmark: CONNT110]Land/Region*      

[bookmark: CONNT23]Telefon      

[bookmark: CONNT25_6]Bevorzugte Sprache. Wählen Sie die Sprache für Mitteilungen. 

|_|	Diese Kontaktperson ist ein Dritter (nicht das Beitrittsunternehmen). Warnung: Diese Kontaktperson erhält personenbezogene Informationen über den Kunden und seine Verbundenen Unternehmen.

* bezeichnet Pflichtfelder

c. Onlinedienste-Manager. Diese Kontaktperson ist berechtigt, (1) die unter dem Beitritt bestellten Onlinedienste zu verwalten und (2) Lizenzen für berechtigte Onlinedienste zu reservieren, einschließlich Hinzufügen oder Neuzuweisen von Lizenzen und Step Ups vor einer True Up-Bestellung.

|_|	Wie die Kontaktperson für Mitteilungen und Online-Administrator (Standard, wenn unten keine Informationen angegeben sind, auch wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist)

[bookmark: CONOS44][bookmark: CONOS45]Name der Kontaktperson: Vorname*       Nachname*      

[bookmark: CONOS46]E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

[bookmark: CONOS10]Telefon      

|_|	Diese Kontaktperson ist aus einem Drittunternehmen (nicht die Gesellschaft). Warnung: Diese Kontaktperson erhält persönliche Informationen über die Gesellschaft.

* bezeichnet Pflichtfelder

d. Informationen zum Handelspartner. Die Kontaktperson des Handelspartners für diesen Beitritt ist:

Öffentliche Kundennummer des Handelspartners (Public Customer Number – PCN)      

[bookmark: CONRES38]Name des Unternehmens des Select-Handelspartners*      

[bookmark: CONRES43]Straße (Postfachadressen werden nicht akzeptiert)*      

[bookmark: CONRES37]Ort*      

[bookmark: CONRES41]Postleitzahl*      

[bookmark: CONRES51]Land*      

[bookmark: CONRES54][bookmark: CONRES55]Name der Kontaktperson: Vorname*       Nachname*       

[bookmark: CONRES18]Telefon      

[bookmark: CONRES40]E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

* bezeichnet Pflichtfelder

Durch seine Unterschrift unten bestätigt der oben identifizierte Handelspartner, dass alle in diesem Beitritt bereitgestellten Informationen richtig sind.

		[bookmark: SIGRE3_1]Unterschrift*      

[bookmark: SIGRE3_2]Name in Druckbuchstaben*      

[bookmark: None_1]Titel in Druckbuchstaben*      

[bookmark: None_2]Datum*      





* bezeichnet Pflichtfelder

Wechsel eines Handelspartners. Wenn sich Microsoft oder der Handelspartner sich dafür entscheidet, keine weiteren Geschäftsbeziehungen mehr miteinander zu unterhalten, muss das Beitrittsunternehmen einen neuen Handelspartner auswählen. Sofern das Beitrittsunternehmen oder der Handelspartner beabsichtigt, die bestehenden Geschäftsbeziehungen zu beenden, muss die kündigende Partei Microsoft und die andere Partei auf einem von Microsoft zur Verfügung gestellten, unterzeichneten Formblatt mindestens 90 Tage vor dem Datum, an dem ein solcher Wechsel wirksam werden soll, schriftlich davon in Kenntnis setzen.

e. Falls das Beitrittsunternehmen eine der folgenden separaten Kontaktpersonen wünscht, ist das Formblatt für zusätzliche Kontaktpersonen beizufügen. Ansonsten bleibt die Kontaktperson für Mitteilungen und Online-Administrator die Standard-Kontaktperson.

(i) Zusätzliche Kontaktperson für Mitteilungen

(ii) Software Assurance-Manager

(iii) Abonnement-Manager

(iv) Customer Support Manager (CSM)-Kontaktperson

3. Finanzierungsoptionen.

[bookmark: FIN1][bookmark: FIN15]Wird ein Erwerb unter diesem Beitritt durch MS Financing finanziert? |_| Ja, |X| Nein.
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[bookmark: RD37]Server- und Cloud-Beitritt (Indirekt)	

[image: C:\Users\v-elibro\Desktop\Watermark\Banner for Agreements.png]
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		Server- und Cloud-Beitrittsnummer

Von Microsoft auszufüllen

		[bookmark: RD1_1]     

		Nummer des früheren Beitritts

Vom Handelspartner auszufüllen

		[bookmark: RD2]     







		Dieser Beitritt muss für seine Wirksamkeit an ein Formblatt für Unterschriften angefügt werden.





Dieser Microsoft Server- und Cloud-Beitritt wird am Wirksamkeitsdatum zwischen den auf dem Formblatt für Unterschriften angegebenen Parteien geschlossen. Das Beitrittsunternehmen sichert zu und gewährleistet, dass es derselbe Kunde ist, der den auf dem Formblatt für Unterschriften genannten Konzernvertrag („Konzernvertrag“) geschlossen hat, bzw. ein Verbundenes Unternehmen dieses Kunden.

Dieser Beitritt besteht aus: (1) diesem Vertrag, (2) den Bestimmungen des auf dem Formblatt für Unterschriften angegebenen Konzernvertrags, (3) entweder den Bestimmungen des Microsoft Business-Vertrags oder des Microsoft Business- und Service-Vertrags („Rahmenvertrag“), der auf dem Formblatt für Unterschriften angegeben ist, (4) dem Formblatt zur Produktauswahl, (5) den Produktbestimmungen, (6) den Bestimmungen für Onlinedienste, (7) Formblättern für zusätzliche Kontaktpersonen, Formblättern für Frühere Beitritte/Verträge oder sonstigen Formblättern, die möglicherweise benötigt werden, (8) den Ergänzenden Bestimmungen zu Onlinediensten, wenn es sich beim Rahmenvertrag des Kunden um eine Version von 2009 oder eine frühere Version handelt und das Beitrittsunternehmen Onlinedienste bestellt, und (9) den unter diesem Beitritt eingereichten Bestellungen. Durch Abschluss dieses Beitritts erklärt sich das Beitrittsunternehmen damit einverstanden, durch die Bestimmungen des Konzernvertrags und des Rahmenvertrags gebunden zu sein. Wenn dieser Beitritt unter einem Konzernvertrag der Version 2009 oder früher abgeschlossen wird, haben die Bestimmungen dieses Beitritts Vorrang vor jeglichen widersprüchlichen Bestimmungen des Konzernvertrages im Hinblick auf unter diesem Beitritt lizenzierte Produkte.

Wirksamkeitsdatum. Wenn das Beitrittsunternehmen Software Assurance oder Abonnementlizenzen eines oder mehrerer früherer Beitritte oder Verträge verlängert, ist das Wirksamkeitsdatum der Tag, nach dem der erste frühere Beitritt oder Vertrag abläuft oder endet. Wenn der Beitritt verlängert wird, dann ist das Wirksamkeitsdatum des Verlängerungszeitraums der Tag nach dem Datum des Ablaufs der anfänglichen Laufzeit. Andernfalls ist das Wirksamkeitsdatum das Datum, an dem Microsoft diesen Beitritt annimmt. Jede Bezugnahme auf „Jahrestag“ bezieht sich auf den Jahrestag des Wirksamkeitsdatums der jeweiligen anfänglichen Laufzeit bzw. des jeweiligen Verlängerungszeitraums für jedes Jahr, in dem dieser Beitritt wirksam ist.

Laufzeit. Die anfängliche Laufzeit dieses Beitritts läuft am letzten Tag des Monats, 36 volle Kalendermonate nach dem Wirksamkeitsdatum der anfänglichen Laufzeit ab. Wenn der Beitritt verlängert wird, dann läuft der Verlängerungszeitraum am letzten Tag des Monats, 36 volle Kalendermonate nach dem Wirksamkeitsdatum des Verlängerungszeitraums ab. Verweise in diesem Beitritt auf „Tag“ bedeuten ein Kalendertag.

Frühere Beitritte. Bei einer Verlängerung von Software Assurance oder Abonnementlizenzen aus einem anderen Beitritt oder Vertrag muss die Nummer des früheren Beitritts oder Vertrags in dem entsprechenden Kästchen oben angegeben werden. Bei Verlängerung von mehreren Beitritten oder Verträgen oder der Übertragung von Software Assurance- oder MSDN-Details muss das Formblatt für Frühere Beitritte/Verträge verwendet werden.

Bestimmungen

1. [bookmark: _Toc142016664]Definitionen.

Für in diesem Beitritt verwendete Begriffe, die hierin nicht definiert sind, gilt die Definition, die im Konzernvertrag und im Rahmenvertrag für sie festgelegt wurde. Die nachfolgenden Definitionen gelten ebenfalls:

„Zusätzliches Produkt“ ist ein Produkt, das in den Produktbestimmungen als solches aufgeführt ist, mit Ausnahme von Server and Tools-Produkten, und vom Beitrittsunternehmen unter diesem Beitritt ausgewählt wird.

„Baseline-Verträge“ sind alle Microsoft-Lizenzverträge einschließlich Volumenlizenzverträge, OEM-Lizenzen und Einzelhandelslizenzen, unter denen ein Beitrittsunternehmen des Konzerns die ausgewählten Server and Tools-Produkte verwendet. Baseline-Verträge umfassen keine Serviceprovider-Lizenzverträge oder Lizenzgebühren- und Vertriebsverträge für Unabhängige Softwarehändler, unter denen der Konzern dazu berechtigt ist, nicht verbundenen Endbenutzern Softwaredienste oder vereinheitlichte Lösungen bereitzustellen.

„Baseline-Lizenzen“ ist die gemeinsame Bezeichnung für Vorhandene Baseline-Lizenzen und Neue Baseline-Lizenzen.

„Vorhandene Baseline-Lizenzen“ sind alle Lizenzen, die von einem Verbundenen Unternehmen des Konzerns für die ausgewählten Server and Tools-Produkte verwendet werden, die unter einem beliebigen Baseline-Vertrag vor diesem Beitritt erhalten wurden.

„Ablaufdatum“ ist das Datum, an dem der Beitritt abläuft.

„Neue Baseline-Lizenzen“ bezeichnet die Menge von Lizenzen für Server and Tools-Produkte, die unter diesem Beitritt über die Vorhandenen Baseline-Lizenzen hinaus bestellt werden.

„Produktfamilie“ oder „Familie“ ist die Produktgruppe, die auf dem Formblatt zur Produktauswahl als Produktfamilie gekennzeichnet ist.

„Formblatt zur Produktauswahl“ ist das von Microsoft bereitgestellte Dokument, in dem (1) alle Baseline-Lizenzen aufgeführt werden, (2) die Produktfamilien definiert werden, (3) die Preislevel des Beitrittsunternehmen für jeden Produktpool festgelegt werden und (4) die für die Qualifizierung für diesen Beitritt erforderliche Mindestmenge von Lizenzen angegeben wird.

„Handelspartner“ ist eine Gesellschaft, die von Microsoft autorisiert wurde, Lizenzen unter diesem Programm zu verkaufen, und von einem Beitrittsunternehmen damit betraut wird, dieses vor und nach einer Transaktion im Zusammenhang mit diesem Vertrag zu unterstützen.

„Reservierte Lizenz“ ist für einen Onlinedienst, der in den Produktbestimmungen als für ein True Up berechtigt angegeben ist, die Lizenz, die vom Beitrittsunternehmen vor der Verwendung reserviert wurde und für die Microsoft den Onlinedienst zur Aktivierung bereitstellt.

„Software“ sind lizenzierte Kopien von Microsoft-Software, die in den Produktbestimmungen aufgeführt ist. Software beinhaltet keine Onlinedienste oder Arbeitsergebnisse; Software kann jedoch Bestandteil eines Onlinedienstes sein.

„Server and Tools-Produkt“ ist ein Produkt, das im Formblatt zur Produktauswahl als solches aufgeführt ist und vom Beitrittsunternehmen als unter diesem Beitritt zu berücksichtigen ausgewählt wird.

„Nutzungsrechte“ bezeichnet in Bezug auf ein Lizenzprogramm die Nutzungsrechte oder Nutzungsbestimmungen für jedes Produkt und jede Version, die für dieses Lizenzprogramm auf der Volumenlizenzierungswebsite veröffentlicht und von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Die Nutzungsrechte umfassen produktspezifische Lizenzbestimmungen, Lizenzmodellbestimmungen, Allgemeine Lizenzbestimmungen, Datenschutzbestimmungen und sonstige rechtliche Bestimmungen. Die Nutzungsrechte haben Vorrang vor jeglichen (auf dem Bildschirm angezeigten oder anderweitig bereitgestellten) Endbenutzer-Lizenzverträgen, die im Lieferumfang eines Produktes enthalten sind.

2. Nutzungsrechte.

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Beitritts, der anwendbaren Nutzungsrechte sowie der Produktbestimmungen sind das Beitrittsunternehmen und sein Konzern dazu berechtigt, unter diesem Beitritt bestellte Softwareprodukte herunterzuladen, zu installieren und zu nutzen sowie auf die unter diesem Beitritt bestellten Onlinedienste zuzugreifen und diese zu nutzen. Zusätzlich zu den anwendbaren Nutzungsrechten des Konzernvertrags finden die folgenden Bestimmungen auf diesen Beitritt Anwendung:

a. Nutzungsrechte für Server and Tools-Produkte. Für Server and Tools-Produkte gilt Folgendes: Wenn die Nutzungsrechte einer neuen Produktversion strenger sind als die für die Version, die zu Beginn der jeweiligen anfänglichen Laufzeit oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums des Beitritts aktuell war, gelten diese strengeren Nutzungsrechte nicht für die Nutzung dieses Produktes durch das Beitrittsunternehmen während dieser Laufzeit.

3. Bestellbedingungen.

a. Mindestbestellanforderungen.

(i) Server and Tools-Produkte.

1) Vorhandene Baseline-Lizenzen. Wenn das Beitrittsunternehmen ein Server and Tools-Produkt bestellt, bei dem es sich nicht um Microsoft Azure handelt, muss es alle Vorhandenen Baseline-Lizenzen für die entsprechende Server and Tools-Produktfamilie angeben. Zeitlich unbeschränkte Lizenzen, die Eigentum des Konzerns sind, jedoch zu Beginn dieses Beitritts nicht als Vorhandene Baseline-Lizenzen in der entsprechenden Produktfamilie angegeben werden, dürfen während der Laufzeit des Beitritts nicht verwendet werden.

2) Anfangsbestellung. Die Anfangsbestellung des Beitrittsunternehmens muss die Mindestanforderungen für den Erwerb für mindestens eine Produktfamilie erfüllen. Für jede entsprechende Produktfamilie außer Microsoft Azure muss die Anfangsbestellung Folgendes umfassen:

A. Software Assurance für sämtliche zeitlich unbeschränkten Vorhandenen Baseline-Lizenzen, die kontinuierlich von Software Assurance abgedeckt wurden,

B. Lizenz mit Software Assurance oder Abonnementlizenz für jede Vorhandene Baseline-Lizenze, die nicht kontinuierlich von Software Assurance abgedeckt wurde, und

C. Lizenz mit Software Assurance oder Abonnementlizenzen für alle Neuen Baseline-Lizenzen.

3) Wirkung der Abonnementlizenz auf Vorhandene Baseline-Lizenzen. Wenn das Beitrittsunternehmen Abonnementlizenzen für beliebige Vorhandene Baseline-Lizenzen bestellt, gelten während der Laufzeit dieses Beitritts ungeachtet anderslautender Bestimmungen in den Baseline-Verträgen folgende Bestimmungen:

A. Die Nutzungsrechte für die Abonnementlizenzen haben vor den Nutzungsrechten für diese Vorhandenen Baseline-Lizenzen Vorrang ersetzen diese.

B. Die Vorhandenen Baseline-Lizenzen sind nicht übertragbar.

C. Das Beitrittsunternehmen sowie seine Verbundenen Unternehmen müssen weiterhin sämtliche Verpflichtungen unter ihrem Baseline-Vertrag oder ihren Baseline-Verträgen erfüllen, einschließlich des Entrichtens noch ausstehender Zahlungen für Vorhandene Baseline-Lizenzen.

D. Wenn dieser Beitritt abläuft oder gekündigt wird, haben das Beitrittsunternehmen oder ggf. seine Verbundenen Unternehmen unter dem Baseline-Vertrag bzw. den Baseline-Verträgen dieselben Rechte, die sie zum Wirksamkeitsdatum dieses Beitritts hatten, es sei denn, dass sie ihre Buy-out-Optionen wie in diesem Beitritt beschrieben ausüben.

b. Zusätzliche Produkte. Wenn die oben genannten Mindestbestellanforderungen erfüllt sind, ist das Beitrittsunternehmen berechtigt, Zusätzliche Produkte und Services zu bestellen.

c. Nutzungsland. Das Beitrittsunternehmen muss bei der Anfangsbestellung und bei sämtlichen nachfolgenden Bestellungen die Länder angeben, in denen die Lizenzen genutzt werden.

d. Handelspartner. Bestellungen müssen bei einem zugelassenen Handelspartner eingereicht werden, der diese dann Microsoft übermittelt. Der Handelspartner und das Beitrittsunternehmen vereinbaren die Preise und die Zahlungsbestimmungen untereinander, und Microsoft stellt dem Handelspartner auf der Grundlage dieser Bestimmungen eine Rechnung aus. Handelspartner und andere Dritte haben keine Vollmacht, Microsoft zu binden oder der Microsoft-Gesellschaft, die diesen Beitritt abgeschlossen hat, eine Verpflichtung oder Haftung aufzuerlegen.

e. Hinzufügen von Produkten.

(i) Hinzufügen neuer Produkte, die nicht zuvor bestellt wurden.

1) Neue Server and Tools-Produkte können durch Kontaktieren eines Microsoft-Kundenbetreuers oder Handelspartners hinzugefügt werden.

2) Neue Server and Tools-Produkte, die in einer zuvor bestellten Produktfamilie enthalten waren, können jederzeit hinzugefügt werden, sie müssen jedoch in die nächste jährliche True-up-Bestellung eingebunden werden.

3) Bestellungen für neue Zusätzliche Produkte, bei denen es sich nicht um Onlinedienste handelt, müssen in dem Monat eingereicht werden, in dem das Zusätzliche Produkt erstmals genutzt wird.

4) Abonnementlizenzen für neue Onlinedienste mit Ausnahme von Microsoft Azure-Diensten müssen vor der Nutzung bestellt werden.

5) Microsoft Azure-Dienste können wie in den Produktbestimmungen aufgeführt hinzugefügt werden.

(ii) Hinzufügen von Lizenzen für zuvor bestellte Produkte.

1) Zusätzliche Lizenzen für zuvor bestellte Produkte können jederzeit hinzugefügt werden, sie müssen jedoch in die nächste jährliche True-up-Bestellung eingebunden werden.

2) Zusätzliche Abonnementlizenzen für Onlinedienste müssen vor Nutzung bestellt werden, sofern die Onlinedienste nicht (1) in den Produktbestimmungen als für ein True-up berechtigt angegeben sind oder (2) als Bestandteil anderer Lizenzen enthalten sind.

f. True-up-Anforderungen. Das Beitrittsunternehmen muss eine jährliche True-up-Bestellung einreichen, in der alle Änderungen seit der Anfangsbestellung oder der letzten True-up-Bestellung berücksichtigt sind. Im Falle von Änderungen muss anstelle einer True-up-Bestellung ein Konzern-Update eingereicht werden.

(i) Zeitraum der jährlichen Bestellung. Eine True-up-Bestellung oder ein Konzern-Update muss 60 bis 30 Tage vor dem jeweiligen Jahrestag des Beitritts bei Microsoft eingehen. Die True-up-Bestellung bzw. das Konzern-Update des dritten Jahres muss während der letzten 30 Tage vor dem Ablaufdatum eingehen. Das Beitrittsunternehmen kann auch häufiger True-up-Bestellungen einreichen, um Steigerungen in der Produktnutzung entgegenzukommen, allerdings muss Microsoft dann immer noch eine jährliche True-up-Bestellung oder ein Konzern-Update im Zeitraum der jährlichen Bestellung erhalten.

(ii) True-up-Bestellung. Das Beitrittsunternehmen muss die maximale Anzahl der genutzten Produkte seit der Anfangsbestellung, der letzten True-up-Bestellung oder seit dem letzten Jahrestag ermitteln, je nach dem, welches Datum das letztere ist, und eine True-up-Bestellung einreichen, in der etwaige Steigerungen berücksichtigt werden. Bei Abonnementlizenzen für andere Produkte als Onlinedienste muss die True-up-Bestellung das/die Erstnutzungsdatum(-daten) für jede zusätzlich bestellte Abonnementlizenz angeben. Bei Onlinediensten, aufgeführt in den Produktbestimmungen als für True-up geeignet, kann das Beitrittsunternehmen vor der Nutzung einen Reservierungsauftrag für zusätzliche Lizenzen erteilen und die Zahlung kann bis zur nächsten True-up-Bestellung verschoben werden. Microsoft stellt dem Beitrittsunternehmen und seinem Handelspartner eine Aufstellung über Reservierte Lizenzen, die bestellt, aber noch nicht in Rechnung gestellt wurden, bereit. Reservierte Lizenzen werden rückwirkend zu dem Monat, in dem sie zur Nutzung bestellt wurden, in Rechnung gestellt.

(iii) Konzern-Update. Es muss ein Konzern-Update eingereicht werden, wenn sich seit der Anfangsbestellung, der letzten True-up-Bestellung oder dem letzten Jahrestag (je nachdem, welches Datum das letztere ist) keine Änderung bei der Anzahl von Produkten, die im Konzern des Beitrittsunternehmens verwendet werden, ergeben hat. Dieses Konzern-Update muss von einem bevollmächtigten Vertreter des Beitrittsunternehmens unterzeichnet werden.

(iv) Reduzierung der Anzahl von Abonnementlizenzen. Das Beitrittsunternehmen ist berechtigt, die Anzahl der Abonnementlizenzen nur am Jahrestag des Beitritts auf Prognosebasis wie folgt zu reduzieren, sofern in den Produktbestimmungen zugelassen: 

1) 	Für Server and Tools-Produkte, die als Abonnementlizenzen verfügbar sind, können Lizenzen reduziert werden, sofern die Mindestbestellanforderungen weiterhin eingehalten werden. Wenn die Anzahl der Abonnementlizenzen, die Vorhandene Baseline-Lizenzen abdecken, verringert wird, ist das Beitrittsunternehmen nicht berechtigt, diese Vorhandenen Baseline-Lizenzen für die restliche Laufzeit zu nutzen oder zu übertragen.

2) 	Bei Onlinediensten, die als Abonnementlizenzen für Zusätzliche Produkte verfügbar sind, ist das Beitrittsunternehmen zur Reduzierung der Lizenzen berechtigt. Wenn die Lizenzanzahl auf Null reduziert wird, wird die jeweilige Abonnementlizenz gekündigt.

Abonnementlizenzen, die nach der Anfangsbestellung hinzugefügt werden, können noch nicht am ersten auf die Bestellung folgenden Jahrestag, sondern frühestens am zweiten darauf folgenden Jahrestag reduziert werden. Ungeachtet der zuvor angeführten Bestimmungen kann Microsoft Azure Finanzielle Verpflichtung, sofern sie nach der Anfangsbestellung hinzugefügt wurde, nach jedem Jahrestag reduziert werden. Rechnungen werden um Reduzierungen der Anzahl von Abonnementlizenzen angepasst und sind ab dem Jahrestag des Beitritts wirksam.

(v) Verspätete True Up-Bestellung. Wenn die jährliche True-up-Bestellung nicht bei Fälligkeit eingeht:

1) stellt Microsoft dem Handelspartner des Beitrittsunternehmens für das folgende Jahr die Anzahl der im Vorjahr bestellten Abonnementlizenzen in Rechnung; eine solche Rechnung gilt jedoch nicht als Verzicht auf die Anforderungen für jährliche Bestellungen, 

2) werden Reduzierungen der Anzahl von Abonnementlizenzen erst am folgenden Jahrestag des Beitritts (oder ggf. bei Verlängerung des Beitritts) wirksam; und

3) stellt Microsoft dem Handelspartner alle Reservierten Lizenzen in Rechnung, die nicht zuvor in Rechnung gestellt wurden.

g. Step Up-Lizenzen. Bei Lizenzen, die unter diesem Beitritt zu einem Step Up berechtigt sind, ist das Beitrittsunternehmen berechtigt, wie folgt ein Step Up zu einer höheren Edition oder Suite durchzuführen:

(i) Bei Step-up-Lizenzen, die in einer Anfangsbestellung enthalten sind, darf das Beitrittsunternehmen dem Prozess für True-up-Bestellungen entsprechend bestellen.

(ii) Wenn Step-up-Lizenzen nicht in einer Anfangsbestellung enthalten sind, darf das Beitrittsunternehmen ein Step-up zunächst dem Prozess entsprechend durchführen, der in der Ziffer mit der Überschrift „Hinzufügen neuer Produkte, die nicht zuvor bestellt wurden“ beschrieben ist, und geht dann bei zusätzlichen Step-up-Lizenzen nach dem Prozess für True-up-Bestellungen vor.

h. Schreibfehler. Microsoft darf Schreibfehler in diesem Beitritt und in allen zusammen mit oder im Rahmen dieses Beitritts eingereichten Dokumenten verbessern, indem das Beitrittsunternehmen per E-Mail benachrichtigt wird und angemessene Gelegenheit erhält, gegen die Korrektur Einspruch zu erheben. Zu Schreibfehlern gehören geringfügige Fehler sowie unbeabsichtigte Hinzufügungen und Auslassungen. Diese Klausel gilt nicht für wesentliche Bestimmungen wie Identität, Menge oder Preis eines bestellten Produktes.

i. Nachprüfung der Vertragserfüllung. Microsoft hat das Recht, die Einhaltung des Beitritts wie im Rahmenvertrag dargelegt nach eigenem Ermessen und auf eigene Kosten zu prüfen.

4. Preise.

1. Preislevel. Jedes Produkt ist, wie in den Produktbestimmungen aufgezeigt, einem Produktpool zugewiesen. Preislevel (A, B, C oder D) werden für jeden Produktpool gesondert festgelegt. Preislevel für die jeweiligen Produktpools werden im Formblatt zur Produktauswahl aufgeführt. Das Preislevel des Beitrittsunternehmens für jeden einzelnen Produktpool ist A, sofern das Beitrittsunternehmen nicht unter einem Konzernbeitritt, Konzern-Abonnementbeitritt, Microsoft Produkt- und Servicevertrag, Select-Vertrag oder Select Plus-Vertrag, der am Wirksamkeitsdatum gültig ist, Anspruch auf ein anderes Preislevel hat.

1. Festlegung der Preise. Die Preise, die das Beitrittsunternehmen für jedes Produkt bzw. jeden Service zu zahlen hat, werden vom Handelspartner des Beitrittsunternehmens festgelegt. Mit Ausnahme von Onlinediensten, die in den Produktbestimmungen als von festen Preisen ausgenommen bezeichnet sind, werden die Preise von Microsoft für den Handelspartner für jedes bestellte Produkt bzw. jeden bestellten Service für die jeweilige anfängliche Laufzeit bzw. den jeweiligen Verlängerungszeitraum des Beitritts festgelegt, sofern das Beitrittsunternehmen in der gesamten Laufzeit für dasselbe Preislevel qualifiziert ist. Wenn sich das Beitrittsunternehmen während der jeweiligen anfänglichen Laufzeit oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums für ein anderes Preislevel qualifiziert, legt Microsoft nach eigenem Ermessen auf Anforderung des Beitrittsunternehmens oder auf eigene Initiative ein neues Preislevel für zukünftige neue Bestellungen fest. Zu Beginn des Verlängerungszeitraums werden Preislevel und Preise von Microsoft für den Handelspartner neu bestimmt. 

5. Zahlungsbestimmungen.

a. Lizenz mit Software Assurance und Software Assurance. Für die Anfangs- und jegliche Verlängerungsbestellung über eine Lizenz mit Software Assurance und Software Assurance kann das Beitrittsunternehmen entweder eine Vorauszahlung oder Ratenzahlungen während der jeweiligen Laufzeit des Beitritts leisten. Sofern eine einmalige Vorauszahlung gewählt wurde, stellt Microsoft dem Handelspartner des Beitrittsunternehmens nach Annahme des betreffenden Beitritts den vollständigen Betrag in Rechnung. Entscheidet sich das Beitrittsunternehmen für Ratenzahlungen, stellt Microsoft dem Handelspartner des Beitrittsunternehmens drei gleich hohe jährliche Raten in Rechnung, sofern nichts anderes angegeben ist. Die erste Rate wird bei der Annahme dieses Beitritts durch Microsoft dem Handelspartner des Beitrittsunternehmens in Rechnung gestellt, und zusätzliche Raten werden an jedem Jahrestag des Beitritts in Rechnung gestellt. Nachfolgende Bestellungen werden dem Handelspartner des Beitrittsunternehmens nach der Annahme der Bestellung in Rechnung gestellt und müssen im Voraus bezahlt werden.

b. Abonnementlizenzen (mit Ausnahme von Microsoft Azure-Diensten). Microsoft stellt dem Handelspartner des Beitrittsunternehmens nach Annahme jeder Bestellung den vollständigen Betrag jährlich in Rechnung. Microsoft stellt dem Handelspartner die jährlichen Bestellungen an jedem Jahrestag des Beitritts in Rechnung. Nachfolgende Bestellungen werden nach der Annahme der Bestellung in Rechnung gestellt, und das Beitrittsunternehmen kann jährlich oder im Voraus zahlen.

c. Microsoft Azure-Dienste. Die Rechungsstellung für Microsoft Azure-Dienste ist in den Produktbestimmungen beschrieben.

6. Ende der Laufzeit des Beitritts und Kündigung.

a. Allgemeines. Am Ablaufdatum muss das Beitrittsunternehmen sofort Lizenzen für Produkte bestellen und bezahlen, die es genutzt hat und für die es zuvor keine Bestellung abgegeben hat.

b. Rechte am Ende der Laufzeit für Server and Tools-Produkte. Sofern das Beitrittsunternehmen für sämtliche erforderlichen Lizenzen, einschließlich Baseline-Lizenzen, gezahlt hat, verfügt das Beitrittsunternehmen am Ablaufdatum über folgende Rechte:

(i) Vorhandene Baseline-Lizenzen mit fortlaufender Software Assurance. Für zeitlich unbeschränkte Vorhandene Baseline-Lizenzen, die fortlaufend durch Software Assurance abgedeckt sind, erhält das Beitrittsunternehmen ab dem Ablaufdatum zeitlich unbeschränkte Lizenzen zur Nutzung der neuesten verfügbaren Version des Produktes (oder einer früheren Version), vorausgesetzt, dass die Vorhandenen Baseline-Lizenzen vollständig bezahlt wurden.

(ii) Neue Baseline-Lizenzen. Für Neue Baseline-Lizenzen (mit Ausnahme von Abonnementlizenzen) erhält das Beitrittsunternehmen ab dem Ablaufdatum zeitlich unbeschränkte Lizenzen zur Nutzung der neuesten verfügbaren Version des Produktes (oder einer früheren Version).

c. Verlängerungsoption. Zum Ablaufdatum der anfänglichen Laufzeit kann das Beitrittsunternehmen Produkte und Dienste verlängern, indem es diesen Beitritt um eine zusätzliche Laufzeit von 36 vollen Kalendermonaten verlängert oder einen neuen Beitritt unterzeichnet. Microsoft muss vor oder am Ablaufdatum ein Formblatt zur Verlängerung, ein Formblatt zur Produktauswahl und eine Verlängerungsbestellung erhalten. Microsoft wird eine Verlängerung nicht ohne triftigen Grund zurückweisen. Es ist möglich, dass Microsoft Änderungen an diesem Programm vornimmt, so dass es für das Beitrittsunternehmen notwendig wird, bei Verlängerung neue Verträge und Beitritte abzuschließen.

d. Wenn sich das Beitrittsunternehmen gegen eine Verlängerung entscheidet.

(i) Software Assurance. Wenn sich das Beitrittsunternehmen entscheidet, Software Assurance für ein Produkt unter seinem Beitritt nicht zu verlängern, ist es dem Beitrittsunternehmen nicht gestattet, später Software Assurance zu bestellen, ohne zuvor eine neue Lizenz mit Software Assurance zu erwerben.

(ii) Laufzeitverlängerung für berechtigte Onlinedienste. Für Onlinedienste, die in den Produktbestimmungen als zu einer Laufzeitverlängerung berechtigt angegeben sind, stehen am Ende der anfänglichen Laufzeit oder des Verlängerungszeitraums des Beitritts die folgenden Optionen zur Verfügung.

1) Laufzeitverlängerung. Wenn das Beitrittsunternehmen die Onlinedienste nicht verlängert, wird der Zugriff auf Onlinedienste automatisch zu den Bestimmungen des Beitritts von Monat zu Monat um bis zu ein Jahr fortgesetzt („Laufzeitverlängerung“), sofern in den Produktbestimmungen nicht vorgesehen ist, dass die Onlinedienste bis zu ihrer Kündigung fortgesetzt werden. In den ersten zwölf Monaten der Verlängerten Laufzeit werden die Onlinedienste jeden Monat zu dem dann aktuellen Preis (oder bei Microsoft Azure-Diensten zum Nutzungsabhängigen Preis) für das Preislevel des Beitrittsunternehmens am Ablaufdatum in Rechnung gestellt, zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von 3 %. Ab dem ersten Tag des dreizehnten Monats der verlängerten Laufzeit werden die Onlinedienste, die bis zu Ihrer Kündigung fortgesetzt werden, zu dem dann aktuellen Preis für das Preislevel A in Rechnung gestellt, zuzüglich einer Verwaltungsgebühr von 3 %. Während der Laufzeitverlängerung gelten die dann aktuellen Bestimmungen für Onlinedienste und Produktbestimmungen für die Nutzung durch das Beitrittsunternehmen. Wenn das Beitrittsunternehmen keine Laufzeitverlängerung wünscht, muss der Antrag spätestens 30 Tage vor dem Ablaufdatum bei Microsoft eingehen.

2) Kündigung während der Laufzeitverlängerung. Zu jedem Zeitpunkt während des ersten Jahres der Laufzeitverlängerung ist das Beitrittsunternehmen berechtigt, die Laufzeitverlängerung zu kündigen, indem es für jeden Onlinedienst eine Kündigung bei Microsoft einreicht. Anschließend sind beide Parteien berechtigt, die Laufzeitverlängerung zu kündigen, indem sie bei der jeweils anderen Partei für jeden Onlinedienst eine Kündigung einreichen. Wenn das Beitrittsunternehmen nicht beabsichtigt, die Laufzeitverlängerung fortzusetzen, muss das Beitrittsunternehmen für jeden Onlinedienst eine Kündigung einreichen. Die Kündigung ist am Ende des Monats wirksam, der 30 Tage nach Eingang oder Herausgabe der Kündigung bei Microsoft folgt.

(iii) Abonnementlizenzen und Onlinedienste ohne Laufzeitverlängerung. Wenn das Beitrittsunternehmen keine Laufzeitverlängerung vornimmt oder seine Buy-out-Rechte für Produkte, die für ein Buy-out infrage kommen, ausübt, werden die Abonnementlizenzen mit Wirkung zum Ablaufdatum gekündigt. Jede zugehörige Software muss deinstalliert und alle zugehörigen Medien müssen vernichtet werden, und der Konzern muss die Nutzung einstellen. Microsoft ist berechtigt, zur Nachprüfung dieser Vorschrift eine schriftliche Bestätigung anzufordern.

e. Buy-Out-Option.

(i) Bei Abonnementlizenzen. Das Beitrittsunternehmen verfügt bei aktiven Abonnementlizenzen, die unter diesem Beitritt für Produkte, die keine Onlinedienste sind, über eine Buy-out-Option, und er kann ab dem Wirksamkeitsdatum zeitlich unbeschränkte Lizenzen für die neueste Version des Produkts erwerben, indem er eine Bestellung für solche Lizenzen aufgibt.

(ii) Datum der Buy-out-Bestellung. Microsoft muss die Buy-out-Bestellung spätestens 30 Tage vor dem Ablaufdatum erhalten. Das Ablaufdatum ist das Rechnungsdatum für die Buy-out-Bestellung.

f. Kündigung aus wichtigem Grund. Jede Kündigung dieses Beitritts aus wichtigem Grund unterliegt der Ziffer mit der Überschrift „Kündigung aus wichtigem Grund“ des Vertrages. Darüber hinaus stellt Folgendes eine Verletzung dieses Beitritts dar: (1) Das Beitrittsunternehmen oder ein Verbundenes Unternehmen des Konzerns versäumt die pünktliche Zahlung für vorhandene Baseline-Lizenzen oder (2) ein vorhandener Baseline-Vertrag wird vor der vollständigen Bezahlung aus wichtigem Grund gekündigt.

g. Vorzeitige Kündigung. Wenn ein Beitrittsunternehmen diesen Beitritt infolge einer Vertragsverletzung von Microsoft kündigt oder wenn Microsoft diesen Beitritt kündigt, weil das Beitrittsunternehmen nicht mehr zu den Verbundenen Unternehmen des Kunden gehört, dann hat das Beitrittsunternehmen die folgenden Optionen in Bezug auf Lizenzen, mit Ausnahme von Abonnementlizenzen:

(i) Er hat die Möglichkeit, unverzüglich den gesamten ausstehenden Betrag, einschließlich aller Raten, zu bezahlen; dadurch erwirbt das Beitrittsunternehmen zeitlich unbeschränkte Rechte (1) für Server and Tools-Produkte, wie in der Ziffer mit der Überschrift „Rechte am Ende der Laufzeit für Server and Tools-Produkte“ beschrieben, und (2) für Zusätzliche Produkte für alle Lizenzen (mit Ausnahme von Abonnementlizenzen), die es bestellt hat (für die neueste Version von Produkten, die in einer anfänglichen Laufzeit oder in einem Verlängerungszeitraum unter Software Assurance bestellt wurden), oder

(ii) das Beitrittsunternehmen hat die Möglichkeit, nur die am Wirksamkeitsdatum der Kündigung fälligen Beträge zu bezahlen, und erwirbt damit zeitlich unbeschränkte Lizenzen (für die neuesten Versionen von Produkten, die in einer anfänglichen Laufzeit oder in einem Verlängerungszeitraum unter Software Assurance bestellt wurden) für (1) alle Kopien von Produkten, die vollständig bezahlt wurden, und (2) eine anteilige Anzahl von Kopien von bestellten Produkten, die bezahlt wurden.

h. Vorzeitige Kündigung von Abonnementlizenzen. Bei Abonnementlizenzen gilt: Wenn ein Beitrittsunternehmen seinen Beitritt infolge einer Vertragsverletzung von Microsoft kündigt oder wenn Microsoft diesen Beitritt kündigt, weil das Beitrittsunternehmen nicht mehr zu den Verbundenen Unternehmen des Kunden gehört, dann hat das Beitrittsunternehmen die folgenden Optionen für Lizenzen:

(i) Das Beitrittsunternehmen ist berechtigt, zeitlich unbeschränkte Lizenzen wie in der Ziffer mit der Überschrift „Buy-out-Option“ beschrieben zu erwerben, sofern Microsoft die Buy-out-Bestellung für diese Lizenzen innerhalb von 60 Tagen nach der Kündigung des Beitrittsunternehmens erhält.

(ii) Wenn die Buy-out-Option nicht ausgeübt wird, erhält das Beitrittsunternehmen eine Gutschrift über alle im Voraus bezahlten Beträge, die nach dem Datum der Kündigung anwendbar wären.

i. Vorzeitige Kündigung von Onlinediensten. Für Onlinedienste gilt: Wenn ein Beitrittsunternehmen seinen Beitritt infolge einer Vertragsverletzung von Microsoft kündigt oder wenn Microsoft diesen Beitritt aus aufsichtsrechtlichen Gründen kündigt oder weil das Beitrittsunternehmen nicht mehr zu den Verbundenen Unternehmen des Kunden gehört, dann stellt Microsoft dem Handelspartner eine Gutschrift über alle im Voraus für den Zeitraum nach der Kündigung bezahlten Beträge aus.

j. Softwareübertragung. Unbeschadet anderer Bestimmungen bezüglich Lizenzübertragungen untersagt keine der Bestimmungen dieses Beitritts die Übertragung von Software im gemäß anwendbarem Recht zulässigen Rahmen, sofern das Vertriebsrecht ausgeschöpft ist.


Details zum Beitritt

Konzern des Beitrittsunternehmens.

a. 	Geben Sie an, welche Verbundenen Unternehmen zum Konzern gehören (Pflichtfeld). Bei Verbundenen Unternehmen muss es sich um eigenständige juristische Personen oder Personengesellschaften handeln, nicht um Abteilungen oder Geschäftsbereiche.

Kreuzen Sie nur ein Kästchen in diesem Abschnitt an. Wenn kein Kästchen angekreuzt ist, geht Microsoft davon aus, dass der Konzern nur das Beitrittsunternehmen umfasst. Wenn mehr als ein Kästchen angekreuzt ist, geht Microsoft von der größten Anzahl Verbundener Unternehmen des Konzerns aus.
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[bookmark: AFF8]|_|	Das Beitrittsunternehmen und die folgenden Verbundenen Unternehmen (nur bestimmte Verbundene Unternehmen angeben, wenn der Konzern weniger als alle Verbundenen Unternehmen umfassen soll):

[bookmark: TDF13_1]     

[bookmark: TDF13_2]     

[bookmark: TDF13_3]     

[bookmark: TDF13_4]     

[bookmark: TDF13_5]     

[bookmark: AFF9]|_|	Das Beitrittsunternehmen und alle Verbundenen Unternehmen, wobei das/die folgende(n) Verbundene(n) Unternehmen ausgeschlossen ist/sind:

[bookmark: TDF14_1]     

[bookmark: TDF14_2]     

[bookmark: TDF14_3]     

[bookmark: TDF14_4]     

[bookmark: TDF14_5]     

[bookmark: AFF10]b. 	Geben Sie an, ob alle neuen Verbundenen Unternehmen, die nach Beginn der Laufzeit dieses Beitritts erworben wurden, zum Konzern des Beitrittsunternehmens gehören sollen:  

Wenn keine Auswahl getroffen wird, geht Microsoft davon aus, dass der Konzern alle zukünftigen Verbundenen Unternehmen umfasst.

Kontaktinformationen.

Jede Partei wird die andere schriftlich informieren, sofern sich eine der auf den nachfolgenden Kontaktinformationsseiten angegebenen Informationen ändert. Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Durch Angabe der Kontaktinformationen stimmt das Beitrittsunternehmen deren Verwendung zu Zwecken der Verwaltung dieses Beitritts durch Microsoft, ihre Verbundenen Unternehmen und andere Parteien, die bei der Verwaltung dieses Beitritts helfen, zu. Die in Verbindung mit diesem Beitritt bereitgestellten persönlichen Informationen werden in Übereinstimmung mit der unter https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter verfügbaren Datenschutzerklärung verwendet und geschützt.

a. Hauptkontaktperson. Diese Kontaktperson ist die Hauptkontaktperson für den Beitritt innerhalb des Konzerns des Beitrittsunternehmens. Diese Kontaktperson ist auch ein Online-Administrator für das Volumenlizenz-Servicecenter und kann anderen Personen Online-Zugriff gewähren. Die Hauptkontaktperson ist die Standardkontaktperson für alle Zwecke, es sei denn, es werden eigene Kontaktpersonen für bestimmte Zwecke angegeben.

[bookmark: CONPRI15]Name der Gesellschaft (muss Name der juristischen Person sein)*      

[bookmark: CONPRI16][bookmark: CONPRI17]Name der Kontaktperson: Vorname*       Nachname*      

[bookmark: CONPRI25_1]E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

[bookmark: CONPRI18]Straße*      

[bookmark: CONPRI19]Ort*      

[bookmark: CONPRI29_1]Postleitzahl*      

[bookmark: CONPRI21]Land*      

[bookmark: CONPRI31_1]Telefon      

* bezeichnet Pflichtfelder

b. Kontaktperson für Mitteilungen und Online-Administrator. Diese Kontaktperson (1) erhält die vertraglichen Mitteilungen, (2) ist der Online-Administrator für das Volumenlizenz-Servicecenter und kann anderen Personen Online-Zugriff gewähren und (3) ist befugt, Reservierte Lizenzen für berechtigte Onlinedienste zu bestellen, einschließlich Hinzufügen oder Neuzuweisen von Lizenzen sowie Step-ups.

[bookmark: CONCH3]|_|	Wie die Hauptkontaktperson (Standard, wenn unten keine Informationen angegeben sind, auch wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist)

[bookmark: CONNT71][bookmark: CONNT72]Name der Kontaktperson: Vorname*       Nachname*      

[bookmark: CONNT66]E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

[bookmark: CONNT73]Straße*      

[bookmark: CONNT67]Ort*      

[bookmark: CONNT69]Postleitzahl*      

[bookmark: CONNT110]Land*      

[bookmark: CONNT23_1]Telefon      

[bookmark: CONNT25]Bevorzugte Sprache. Wählen Sie die Sprache für Mitteilungen. 

[bookmark: CONCH4]|_|	Diese Kontaktperson ist ein Dritter (nicht das Beitrittsunternehmen). Warnung: Diese Kontaktperson erhält personenbezogene Informationen über den Kunden und seine Verbundenen Unternehmen.

* bezeichnet Pflichtfelder

c. Onlinedienste-Manager. Diese Kontaktperson ist berechtigt, die unter dem Beitritt bestellten Onlinedienste zu verwalten.

[bookmark: LEAVE_1]|_|	Wie die Kontaktperson für Mitteilungen und Online-Administrator (Standard, wenn unten keine Informationen angegeben sind, auch wenn das Kästchen nicht angekreuzt ist)

[bookmark: CONOS44][bookmark: CONOS45]Name der Kontaktperson: Vorname*       Nachname*      

[bookmark: CONOS46]E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

[bookmark: CONOS10_1]Telefon      

[bookmark: CONCH23]|_|	Diese Kontaktperson ist aus einem Drittunternehmen (nicht die Gesellschaft). Warnung: Diese Kontaktperson erhält persönliche Informationen über die Gesellschaft.

* bezeichnet Pflichtfelder

d. Azure Services-Administrator. Diese Kontaktperson ist befugt, die im Rahmen dieses Beitritts bestellten Azure-Dienste zu verwalten.

|_|	Wie bei Hinweisen, Kontaktperson und Online-Administrator (Standard, wenn unten keine Informationen bereitgestellt werden, auch wenn Feld nicht ausgefüllt)

Name der Kontaktperson: Vornahme*       Nachname*      

E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

Telefon      

|_|	This contact ist aus einem Drittunternehmen (nicht die Gesellschaft). Warnung: Diese Kontaktperson erhält persönliche Informationen über die Gesellschaft.

* bezeichnet Pflichtfelder

e. Informationen zum Handelspartner. Die Kontaktperson des Handelspartners für diesen Beitritt ist:

Öffentliche Kundennummer des Handelspartners (Public Customer Number – PCN)      

[bookmark: CONRES38_1]Name des Unternehmens des Select-Handelspartners*      

[bookmark: CONRES43]Straße (Postfachadressen werden nicht akzeptiert)*      

[bookmark: CONRES37]Ort*      

[bookmark: CONRES41]Postleitzahl*      

[bookmark: CONRES51]Land*      

[bookmark: CONRES54]Name der Kontaktperson*      

[bookmark: CONRES18_1]Telefon      

[bookmark: CONRES40]E-Mail-Adresse der Kontaktperson*      

* bezeichnet Pflichtfelder

Durch seine Unterschrift unten bestätigt der oben identifizierte Handelspartner, dass alle in diesem Beitritt bereitgestellten Informationen richtig sind.

		[bookmark: SIGRE3_1][bookmark: SIGRE4_1]Unterschrift*            

[bookmark: SIGRE3_2][bookmark: SIGRE4_2]Name in Druckbuchstaben*            

[bookmark: NONE_1]Titel in Druckbuchstaben*      

[bookmark: NONE_3]Datum*      





* bezeichnet Pflichtfelder

Wechsel eines Handelspartners. Wenn sich Microsoft oder der Handelspartner sich dafür entscheidet, keine weiteren Geschäftsbeziehungen mehr miteinander zu unterhalten, muss das Beitrittsunternehmen einen neuen Handelspartner auswählen. Sofern das Beitrittsunternehmen oder der Handelspartner beabsichtigt, die bestehenden Geschäftsbeziehungen zu beenden, muss die kündigende Partei Microsoft und die andere Partei auf einem von Microsoft zur Verfügung gestellten, unterzeichneten Formblatt mindestens 90 Tage vor dem Datum, an dem ein solcher Wechsel wirksam werden soll, schriftlich davon in Kenntnis setzen.

f. Falls das Beitrittsunternehmen eine der folgenden separaten Kontaktpersonen wünscht, ist das Formblatt für zusätzliche Kontaktpersonen beizufügen. Ansonsten bleibt die Kontaktperson für Mitteilungen und Online-Administrator die Standard-Kontaktperson.

(i) Zusätzliche Kontaktperson für Mitteilungen

(ii) Software Assurance-Manager

(iii) Abonnement-Manager

(iv) Customer Support Manager (CSM)-Kontaktperson

Finanzierung.

[bookmark: FIN15][bookmark: FIN1]Wird ein Erwerb unter diesem Beitritt durch MS Financing finanziert? |_| Nein |_| Ja

image1.jpeg



image2.png





Konzernbeitritte – BMI 01. Juni 2021

Die vertragliche Basis für den Endkunden:

• MBSA (Mantelvertrag)  bereits vereinbart mit dem BMI
• Konzernvertrag inkl. abweichende Sonderregelungen Beitritt – Anlage 1  bereits 

vereinbart mit dem BMI)
• Plus Standardbeitritt Konzernbeitritt (EA) oder SCE
• Der Standardbeitritt ist immer die Grundlage für den Endkunden. Alle Änderungen  

zu dem Standardbeitritt befinden sich im - Konzernvertrag - Anlage 1 -
Sonderregelungen für Konzernbeitritte („Beitritte“) 

• Wenn es keine abweichenden Regelungen in der Anlage 1 gibt, gelten immer die 
Regelungen im Standardbeitritt



Konzernbeitritt (Enterprise Enrollment) – kurze Zusammenfassung

Anfangsbestellung und jährlicher Bestellprozess über True-up
Unternehmensweite Standardisierung/Verpflichtung bei 

Konzernprodukten

ab 250 Geräte  bzw. 250 Nutzern (Ausnahme für 100 – Anlage 1 – 3.  a. 
Mindestbestellanforderungen) 

36 Kalendermonate
Verlängerungsoption 12 Monate (Formblatt für Verlängerung)

oder 36 Monate mit neuem Beitritt

Integraler Bestandteil

3 Jahresraten für Anfangsbestellung, Investitions- und Preisschutz 
für alle Produkte während der Laufzeit



Anlage 1 Sonderregelungen für Konzernbeitritte („Beitritte“) -
„Bestellbedingungen“

Optimized for Enterprise
(Windows 8 laptops , notebooks, and 

phones)

• 3. Änderungen in Ziffer 2 des Beitritts „Bestellbedingungen.“
• Mindestbestellanforderungen. Der Konzern des Beitrittsunternehmens muss über mindestens 250 Qualifizierte 

Nutzer oder Qualifizierte Geräte verfügen, da die Mindestbestellmenge zu Beitrittsbeginn 250 Lizenzen oder 
Software Assurance Verlängerung für ein Konzernprodukt in einem einzigen Produktpool umfassen muss. 
Ausnahme: Microsoft gewährt Beitrittsunternehmen mit einem bestehenden Beitritt unter dem Vorvertrag mit 
weniger (100 – 249) als 250 Qualifizierten Geräten oder Nutzern die Möglichkeit, einmalig einen auslaufenden 
Beitritt trotz der Unterschreitung zu erneuern.
• Dies kann nur Kunden betreffen, welche schon einen Beitritt unter BMI mit mind. 100 Geräten/Nutzern 

hatten und dieser ab dem 01.06.2021 zur Erneuerung ansteht.

• Konzernverpflichtung (nächste Seite)



Anlage 1 Sonderregelungen für Konzernbeitritte („Beitritte“) -
Definitionen

Optimized for Enterprise
(Windows 8 laptops , notebooks, and 

phones)

• Konzernverpflichtung: Das Beitrittsunternehmen muss für jedes bestellte Konzernprodukt ausreichend Lizenzen aus dem 
Produktpool bestellen, um alle Qualifizierten Nutzer und/oder alle Qualifizierten Geräte bzw. ausgewählte Profile 
(Arbeitsplatztypen) abzudecken. Das Beitrittsunternehmen kann sich dafür entscheiden, Konzernprodukte und Konzern-
Onlinedienste innerhalb eines Produktpools zu vermischen, sofern alle nicht von einer Lizenz abgedeckten Qualifizierten 
Geräte nur von Nutzern verwendet werden, die von einer Nutzerlizenz abgedeckt sind. 

• „Konzernprodukt“ ist ein Desktopplattform-Produkt, das Microsoft in den Produktbestimmungen als Konzernprodukt 
bezeichnet und das vom Beitrittsunternehmen unter diesem Beitritt ausgewählt wird. Konzernprodukte müssen im Rahmen 
dieses Programms für alle Qualifizierten Geräte und Qualifizierten Nutzer auf konzernweiter Basis lizenziert werden. Die 70% 
Regelungen in Ziffer 2.a (i) des Beitritts („Konzernverpflichtung.“) bleibt unberührt. Für diesen Vertrag vereinbaren die Parteien, 
dass neben den standardmäßig als Konzernprodukt bezeichneten Produkten, zusätzlich Microsoft Office Standard als 
Konzernprodukt gilt. 



Anlage 1 Sonderregelungen für Konzernbeitritte („Beitritte“) -
Definitionen

Optimized for Enterprise
(Windows 8 laptops , notebooks, and 

phones)

 Profilauswahl (3. Änderungen in Ziffer 2 des Beitritts „Bestellbedingungen.“)
 Profile sind „Arbeitsplatztypen“
 Bei Beginn des Beitritts definierte Zusammenstellug von einem oder mehreren Konzernprodukten für jeweils 

einen Arbeitsplatz
 Jedes Profil muss mindestens eines der folgenden Produkte enthalten: Windows Desktop Betriebssystem-

Upgrade, Office Standard oder Client Zugriffslizenz
 In einem Beitritt dürfen bis zu 5 Profile gebildet werden
 Mind 250 qualifizierte Geräte/und oder Nutzer in Summe (Mindestbestellanforderung), mindestens 100 pro 

Profil



Anlage 1 Sonderregelungen für Konzernbeitritte („Beitritte“) -
Definitionen

Optimized for Enterprise
(Windows 8 laptops , notebooks, and 

phones)

• „Profile“ bzw. „Arbeitsplatztypen: (nachfolgend in dieser Definition einheitlich „Profile“ genannt) sind die vom 
Beitrittsunternehmen zusammen mit Microsoft bei Beginn des Beitritts bzw. seiner Verlängerung definierten 
Zusammenstellungen von einem oder mehreren Konzernprodukten für jeweils einen Arbeitsplatz, wobei jedes Profil 
mindestens eines der folgenden Produkte enthalten muss: Microsoft Windows Desktop Betriebssystem-Upgrade, 
Microsoft Office Standard oder eine Client-Zugriffslizenz (unabhängig davon, dass diese kein Konzernprodukt mehr 
ist). 
• Dabei ist eine Client Zugriffslizenz als alleiniges Produkt für einen User oder einen Arbeitsplatz außer in 

Ausnahmen, nur dann möglich, wenn der Beitritt noch andere Profile vorsieht. Ausnahmen bzgl. der Client-
Zugriffslizenzen sind z.B. Rechenzentren, die ausschließlich für einen Teil einer IT-Infrastruktur verantwortlich 
sind oder im Rahmen eines Profils wie z.B. Medizinisch-Technische Arbeitsgeräte in einem Krankenhaus.
Microsoft wird Wünsche des Beitrittsunternehmens für die Zusammenstellung von Profilen nicht ablehnen, 
wenn sie dieser Vorgabe bzw. auch den Ausnahmen entsprechen:

• Ausnahme: bezgl. der CAL-Lizenzierung wurde die frühere Bezugsmöglichkeit von Einzel-CALs eingeschränkt:



Plattform Discount OnPremise
Konzernvertrag Nr. 

Office ProPlus/Office Std; Windows Enterprise; 
Core- or Enterprise CAL

Eurozone “ Level D" 
minus Desktop add. 

Products
New L&SA 32% 32%
Renewal SA + SASU 23% 23%
True-Up 26% 26%
Subscription Classic 32% 32%

Komponenten Discount OnPremise
Konzernvertrag Nr. 

Office ProPlus/Office Std; Windows Enterprise; 
Component CALs

Eurozone „Level D" 
minus

Desktop add. 
Products

New L&SA 28% 28%
Renewal SA + SASU 20% 20%
True-Up 23% 23%
Subscription Classic 28% 28%

Anlage 1 Sonderregelungen für Konzernbeitritte („Beitritte“) 
- 4. Änderungen in Ziffer 3 des Beitritts „Preise.“



Microsoft Onlinedienste („Public Cloud“) – Level D Discount pro Beitritt
ab 250 – 2.499 Nutzer/Geräte*1 10%

ab 2.500 – 24.999 Nutzer/Geräte*1 15%

ab 25.000 Nutzer/Geräte*1 20%

Microsoft Azure*2 = 0%

Ausnahme:
Wir erlauben eine „einmalige“ Erneuerung eines Beitritts für Bestandskunden mit unter 250 Geräten/Nutzern unter 
BMI. Die Anwendbarkeit der Nachlässe bleibt aber wie für die Kunden ab 250 Geräten/Nutzern gleich. 
Es ist so nicht in der entsprechenden Ziffer für die Nachlässe geregelt, aber ergibt sich aus dem Kontext der 
Regelung zur Verlängerung. Bedeutet, dass für diese Kunden der Discount von ab 250 – 2.499 Nutzern zur 
Anwendung kommt.

Preiskonditionen auf Sonstiges. Die in dieser Ziffer 3.b des Beitritts genannten Nachlässe gewährt Microsoft nicht auf (i) sonstige Services und 
Dienstleistungen sowie (ii) die in Ziffer 6.f. des Konzernvertrages beschriebenen zukünftigen Innovationsprodukte, (iii) Hosting (wie z.B. SPLA) und 
(iv) Support, Consulting, Hardware, Handbücher etc. 

Anlage 1 Sonderregelungen für Konzernbeitritte („Beitritte“) 
- 4. Änderungen in Ziffer 3 des Beitritts „Preise.“



Wesentliche Unterschiede EA 2015 vs. EA 2021
Kriterium EA 2015 EA 2021

Mindesteinstiegsgröße 100 Nutzer/Geräte 250 Nutzer/Geräte (Beachte: einmalige Ausnahme bei
Verlängerung)

Beschaffung von 
Onlinediensten

Nur über separaten Online-Beitritt (unter irischem
Recht) möglich

Beschaffung von OnPremise Produkten und OLS 
unter einem Beitritt

Konditionen für OLS Keine vorverhandelten Konditionen (Level D 0%) Level D abzüglich Discount in Abhängigkeit der unter
dem Beitritt gemeldeten qual. Nutzer/Geräte

Konzernprodukte
Office Professional Plus/Office Standard
Windows
CAL Suites und Split CALs der Core CAL

Office Professional Plus/Office Standard
Windows
CAL Suites
(Beachte: Ausnahmen hinsichtlich Split CALs für 
Rechenzentren und Spezialgeräte)

Sonderregelungen auf 
Beitrittsebene Im OnPremise Beitritt direkt geändert (deswegen

manuelles Form)
Als Anhang zum BMI Konzernvertrag



BMI Select Plus



BMI Select Plus Vertragsstruktur ab 01. Juni 2022

22

Microsoft Business & 
Service Agreement

Nr. U7765287

Select Plus 
Vertrag

Nr. 7492930

Registrierungs-
Formblatt
Standard

•

•

•

•

•

•

•

•

sog. Mantelvertrag
Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

Programmatische 
Bestimmungen des Select 

Plus Programms

Beschaffung der Lizenzen



CSP Programm / 
Partnerprogramm



CSP Programm/Partnerprogramm

Das Cloud Solution Provider (CSP)-Programm ermöglicht 
es Microsoft Partnern, Microsoft-Clouddienste in 
Kombination mit eigenen Lösungen zu vertreiben.

 Rechnungstellung und Support über den CSP-Partner

 Für das CSP-Programm gibt es keine BMI-Vereinbarung.



Grundlegende Informationen

25

Hinweis zur Rechtsverbindlichkeit dieser Informationen: 
Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind Hinweise, die das Verständnis 
hinsichtlich der Microsoft Lizenzierung bzw. Verträge verbessern sollen.
Microsoft weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen keinen 
rechtsverbindlichen Charakter haben, sondern als erklärende Informationen zu verstehen 
sind. Die einzig rechtsverbindlichen Lizenzinformationen sind in den entsprechenden 
Lizenzverträgen oder den ergänzenden vertraglichen Dokumenten (PT, OST, DPA) zu 
finden und dürfen ausschließlich von der vertragsschließenden Gesellschaft (z.B. MIOL) 
getätigt werden. 
Bitte beachten Sie, dass jeweils und jegliche abweichende Regelung zu den Microsoft 
Standardverträgen oder BMI Verträgen im Vorfeld seitens Microsoft Ireland Operations Ltd. 
geprüft und Freigegeben werden muss.



Fragen & Antworten



Allgemeiner Rechtsverbindlichkeitsausschluss: 
Alle Preise und Vorschläge in diesem Dokument bzw. beigefügten Dokumenten sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Diskussions- und 
Informationszwecken. Alle Preise sind, bis zur Abwicklung der von allen Parteien ratifizierten, vollständigen und endgültigen Angaben, 
Vertragsunterlagen sowie allen notwendigen Begleitdokumenten ausdrücklich freibleibend. Die Preise sind Netto und beinhalten keine Steuern, 
Gebühren oder sonstige anwendbare Kosten.
Microsoft weißt ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen keinen rechtsverbindlichen Charakter haben, sondern als erklärende Informationen zu 
verstehen sind. Die einzig rechtsverbindlichen Lizenzinformationen sind in den entsprechenden Lizenzverträgen zu finden.
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